
Es wird beschlossen, die vorläufige Unterschutzstellung des Bodendenkmals „Bergbaugebiet 
Lollberg“ auf Teilflächen der Grundstücke Gemarkung Marienheide, Flur 18, Flurstücke 81, 80, 
85, 89, 92, 93, 94, 101, 262 aufzuheben. 
 
 


